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Gesetz
über die Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung

(Allgemeines Zuständigkeitsgesetz – AZG)*

Vom 2. Oktober 1958*

In der Fassung vom 22. Juli 1996*

1. ABSCHNITT

Gliederung und Aufgaben der Berliner Verwaltung

§ 1

Einheit der Berliner Verwaltung

In Berlin werden staatliche und gemeindliche Tätigkeit nicht getrennt.

§ 2*

Gliederung der Berliner Verwaltung

(1) Die Berliner Verwaltung wird vom Senat (der Hauptverwaltung) und v
den Bezirksverwaltungen wahrgenommen.

(2) Die Hauptverwaltung umfasst die Senatsverwaltungen, die ihnen nac
ordneten Behörden (Sonderbehörden) und nichtrechtsfähigen Anstalten
die unter ihrer Aufsicht stehenden Eigenbetriebe.

(3) Die Bezirksverwaltungen umfassen auch die ihnen nachgeordn
nichtrechtsfähigen Anstalten und die unter ihrer Aufsicht stehenden Eigen
triebe.

§ 3*

Aufgaben der Hauptverwaltung und der Bezirksverwaltungen

(1) Die Hauptverwaltung nimmt die Aufgaben von gesamtstädtischer Bed
tung wahr. Dazu gehören:

1. die Leitungsaufgaben (Planung, Grundsatzangelegenheiten, Steue
Aufsicht),

2. die Polizei-, Justiz- und Steuerverwaltung,
3. einzelne andere Aufgabenbereiche, die wegen ihrer Eigenart zwing

einer Durchführung in unmittelbarer Regierungsverantwortung bedür
(2) Die Bezirksverwaltungen nehmen alle anderen Aufgaben der Verwalt

wahr.
(3) Einzelne Aufgaben der Bezirke können durch einen Bezirk oder meh

Bezirke wahrgenommen werden. Im Einvernehmen mit den Bezirken legt
Senat die örtliche Zuständigkeit durch Rechtsverordnung fest.

Überschrift. Vgl. auch BV 2001–1
Datum: Verk. am 13. 10. 1958, GVBl. S. 947, 1020
Neufassung: GVBl. S. 302, 472
§ 2 Abs. 2 u. 3: Neugef. durch § 30 Nr. 1 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374
§ 3: Neugef. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
74. Erg.Lfg. (Januar 2003)
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(4) Senatsverwaltungen, Bezirksämter, Sonderbehörden und nichtrechtsfä
Anstalten unterrichten sich gegenseitig von allen wichtigen Ereignissen, E
wicklungen und Vorhaben, die auch für die anderen zur Erfüllung ihrer Aufgab
von Bedeutung sind (Informationspflicht). Sind mehrere Verwaltungsstel
zuständig, so wirken sie zügig und erfolggerichtet zusammen. Die federführe
Verwaltungsstelle holt die Mitentscheidungen der anderen regelmäßig in ei
Zuge ein, also in gemeinsamem Gespräch und nicht schriftlich nacheinand

§ 4*

Zuständigkeitsverteilung

(1) Die Aufgaben der Hauptverwaltung außerhalb der Leitungsaufgaben w
den im einzelnen durch dieAnlagezu diesem Gesetz (Allgemeiner Zuständig
keitskatalog) bestimmt. Alle dort nicht aufgeführten Aufgaben sind Aufgab
der Bezirke. Im Vorgriff auf eine Katalogänderung kann der Senat durch Rec
verordnung einzelne Aufgaben der Hauptverwaltung den Bezirken zuweis

(2) Die Zuständigkeiten bei Polizeiaufgaben und Ordnungsaufgaben we
durch besonderes Gesetz mit zusammenfassendem Zuständigkeitskatalog
gelt. Die Vorschriften der§§ 9 bis 13 aüber Bezirksaufsicht und Eingriffsrecht
gelten auch für Ordnungsaufgaben der Bezirksverwaltungen.

§ 5*

Durchführung bundesrechtlich geregelter Aufgaben

(1) Werden der Berliner Verwaltung durch Bundesrecht neue Aufgab
zugewiesen, so gelten, sofern nichts anderes vorgeschrieben wird,

a) staatliche Aufgaben, die, soweit sie nicht Sonderbehörden zugewie
sind, von der unteren Verwaltungsbehörde oder der Gemeindebeh
wahrzunehmen sind, und Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinden
Gemeindeverbände als Aufgaben der Bezirke;

b) andere staatliche Aufgaben als Aufgaben der Hauptverwaltung.
(2) Enthält das Bundesrecht keine Zuständigkeitsbestimmungen, so fi

§ 4 Anwendung.

§ 6*

Allgemeine Verwaltungsvorschriften

(1) Verwaltungsvorschriften zur Ausführung von Gesetzen (Ausführun
vorschriften) und andere allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Behör
und nichtrechtsfähigen Anstalten der Berliner Verwaltung erläßt der Sena

(2) Die zuständige Senatsverwaltung kann erlassen
a) Ausführungsvorschriften, soweit sie in einem Gesetz dazu ermächtig
b) Verwaltungsvorschriften für die ihr nachgeordneten Sonderbehörden

nichtrechtsfähigen Anstalten der Hauptverwaltung:

§ 4: Neugef. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
§ 5 Abs. 1 Buchst. a u. b: Geänd. durch Art. I Nr. 2 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177
§ 6: Neugef. durch Art. I Nr. 3 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177
74. Erg.Lfg. (Januar 2003)
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c) Verwaltungsvorschriften für die Bezirksverwaltungen, sofern sie
wesentlichen Verfahrensabläufe oder technische Einzelheiten rege

d) Verwaltungsvorschriften in Personalangelegenheiten der Dienstkr
und Versorgungsempfänger sowie der zu Aus- und Fortbildungszw
ken beschäftigten Personen;

e) zur Gewährleistung der inneren Sicherheit gemeinsame Verwaltun
vorschriften für die Dienstkräfte des Landes Berlin und der landes
mittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlich
Rechts.

(3) Verwaltungsvorschriften sind auf das zwingend gebotene Mindestma
beschränken. Sie sollen nur erlassen werden, soweit sich die Beteiligten
auf den wesentlichen Regelungsgehalt verständigen können. Sie dürfen
ausführenden Verwaltungsstellen nicht hindern, im Rahmen der gelten
Rechtsvorschriften der Lebenswirklichkeit in den unterschiedlichsten Einz
fällen gerecht zu werden.

(4) Beim Erlaß von Verwaltungsvorschriften mit Wirkung auf die Bezirk
hat die Senatsverwaltung für Inneres als Bezirksaufsichtsbehörde für die
haltung des Absatzes 3 und dafür zu sorgen, daß die verfassungsmäßig ge
leistete Mitwirkung der Bezirke an der Verwaltung gefördert und geschützt u
die Entschlußkraft und Verantwortungsfreudigkeit der bezirklichen Orga
nicht beeinträchtigt wird.

(5) Verwaltungsvorschriften sollen eine Begrenzung ihrer Geltungsda
enthalten. Die Geltungsdauer darf nicht über fünf Jahre, bei Verwaltungs
schriften des Senats nicht über zehn Jahre hinaus erstreckt werden. Ist die
tungsdauer von Verwaltungsvorschriften nicht begrenzt, so treten sie
Jahre, solche des Senats zehn Jahre nach Ablauf des Jahres außer Kraft,
sie erlassen worden sind.

(6) Sind Verwaltungsvorschriften über die Erhebung von Einnahmen o
die Leistung von Ausgaben mit Wirkung auf die Bezirke geboten, so sollen
nur Bandbreiten vorgeben.

§ 7*
Durchführung der Bezirksaufgaben

(1) Die Bezirksverwaltungen sind in der Durchführung ihrer Aufgaben
Rechts- und Verwaltungsvorschriften gebunden.

(2) Die zuständigen Senatsverwaltungen können zur Erfüllung ihrer Auf
ben von den Bezirksverwaltungen erforderlichenfalls Auskünfte, Berichte,
Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen fordern.

§ 8*
Fachaufsicht

(1) Sonderbehörden und nichtrechtsfähige Anstalten der Hauptverwalt
unterliegen der Fachaufsicht der zuständigen Senatsverwaltung. Nichtre
fähige Anstalten der Bezirksverwaltungen unterliegen der Fachaufsicht
zuständigen Mitglieds des Bezirksamts.

§ 7: Neugef. durch Art. I Nr. 3 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177
§ 8 Abs. 1: Eingef. durch Art. I Nr. 4 Buchst. a d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
§ 8 Abs. 2 u. 3: Geänd. durch Art. I Nr. 4 Buchst. b bis d d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
79. Erg.Lfg. (Februar 2005)
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(2) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die recht- und ordnungsmäßige E
digung der Aufgaben und auf die zweckentsprechende Handhabung des
waltungsermessens.

(3) In Ausübung der Fachaufsicht kann der Aufsichtsführende erford
lichenfalls

a) Auskünfte, Berichte, die Vorlage von Akten und sonstigen Unterlag
fordern und Prüfungen anordnen (Informationsrecht);

b) Einzelweisungen erteilen (Weisungsrecht);
c) eine Angelegenheit an sich ziehen, wenn eine erteilte Einzelweis

nicht befolgt wird (Eintrittsrecht).

§ 8 a*
Übertragung von Aufgaben auf das Landesverwaltungsamt;

Übertragung von Personalangelegenheiten
auf das Landesverwaltungsamt und andere Behörden

(1) Das Landesverwaltungsamt ist eine der Senatsverwaltung für Inn
nachgeordnete Behörde. Es erledigt Verwaltungsaufgaben, die ihm übertr
oder oder durch Gesetz oder Rechtsverordnung zugewiesen werden. Es
mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Inneres auch Dienstleistungen
andere Behörden erbringen.

(2) Die Senatsverwaltung für Inneres kann dem Landesverwaltungsamt
waltungsaufgaben übertragen. Mit Zustimmung der Senatsverwaltung
Inneres können auch andere Senatsverwaltungen oder landesunmittelbare
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts einzelne Ver
tungsaufgaben auf das Landesverwaltungsamt übertragen. Die Übertra
erfolgt durch eine im Amtsblatt für Berlin zu veröffentlichende Anordnung.

(3) Die Personalstellen können mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde e
zelne Personalbefugnisse auf das Landesverwaltungsamt oder andere B
den übertragen. Die Übertragung auf das Landesverwaltungsamt bedar
Einvernehmens der Senatsverwaltung für Inneres, die Übertragung auf an
Behörden der für sie zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Übertragung erf
durch eine im Amtsblatt für Berlin zu veröffentlichende Anordnung. Für d
Personalangelegenheiten der Beamten gelten die§§ 4 und 118 des Landes-
beamtengesetzes.

(4) Das Landesverwaltungsamt kann auch für juristische Personen des p
ten Rechts, bei denen dem Bund, dem Land Berlin oder einer landesunm
baren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts die Mehr
der Anteile gehört oder die Mehrheit der Stimmen zusteht, Angelegenhe
der Personalverwaltung erledigen. Die Übernahme der Aufgaben bedarf
Zustimmung der Senatsverwaltung für Inneres.

(5) Soweit dem Landesverwaltungsamt Aufgaben der Personalverwalt
übertragen werden, führt die Senatsverwaltung für Inneres die Fachaufs
nach§ 8. Soweit anderen Behörden Aufgaben der Personalverwaltung übe
gen werden, führt die für diese Behörde zuständige Aufsichtsbehörde die F
aufsicht. In allen übrigen Fällen führt die Fachaufsicht die Senatsverwaltu
aus deren Geschäftsbereich die Aufgabe übertragen wird.

§ 8 a: Neugef. durch Art. X d. Ges. v. 18. 12. 2004, GVBl. S. 516
79. Erg.Lfg. (Februar 2005)
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2. ABSCHNITT*

Bezirksaufsicht; Eingriffsrecht

§ 9*

Grundsätze der Bezirksaufsicht

(1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterliegen die Bezirksverwaltung
der allgemeinen Aufsicht (Bezirksaufsicht). Diese wird nach den§§ 11 bis 13
vom Senat, im übrigen von der Senatsverwaltung für Inneres als Bezirks
sichtsbehörde geführt.

(2) Die Bezirksaufsicht hat die verfassungsmäßig gewährleistete Mitw
kung der Bezirke an der Verwaltung zu fördern und zu schützen.

(3) Die Bezirksaufsicht hat sicherzustellen, daß die Rechtmäßigkeit der V
waltung gewahrt bleibt und Verwaltungsvorschriften eingehalten werden.
darf dabei die Entschlußkraft und Verantwortungsfreudigkeit der bezirklich
Organe nicht beeinträchtigen.

§ 10

Informationsrecht

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Aufsichtsbehörde von den Bezirk
Auskünfte, Berichte und die Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen f
dern. Sie kann im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Mitglied d
Senats Prüfungen anordnen.

§ 11

Aufhebungsrecht

Der Senat kann Beschlüsse und Anordnungen bezirklicher Organe, die
bestehende Recht verletzen oder gegen Verwaltungsvorschriften versto
aufheben und verlangen, daß Maßnahmen, die auf Grund derartiger Besch
und Anordnungen getroffen sind, rückgängig gemacht werden. Bereits ents
dene Rechte Dritter bleiben unberührt.

§ 12

Anweisungsrecht

Unterläßt es das zuständige bezirkliche Organ, Beschlüsse zu fassen
Anordnungen zu treffen, die zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder z
Einhaltung von Verwaltungsvorschriften erforderlich sind, kann der Senat i
aufgeben, innerhalb bestimmter Frist die erforderlichen Beschlüsse zu fa
oder die erforderlichen Anordnungen zu treffen.

§ 13

Ersatzbeschlußfassungsrecht, Ersatzvornahme

Weigert sich das zuständige bezirkliche Organ, Maßnahmen rückgängi
machen, die auf Grund eines aufgehobenen Beschlusses getroffen sind,

2. Abschn., Überschrift: Neugef. durch Art. I Nr. 5 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
§ 9 Abs. 1: Geänd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
68. Erg.Lfg. (Januar 2000)
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die nach § 12 aufgegebenen Beschlüsse zu fassen oder Anordnungen zu tr
kann der Senat die Maßnahmen rückgängig machen, die Beschlüsse fa
oder die Anordnungen treffen und, sofern die Anordnung nicht befolgt wi
diese durch einen Beauftragten durchführen lassen.

§ 13 a*

Eingriffsrecht

(1) Beeinträchtigt ein Handeln oder Unterlassen eines Bezirksamts im E
zelfall dringende Gesamtinteressen Berlins, ohne daß nach§ 9 Abs. 3 Satz 1
die Voraussetzungen für Bezirksaufsichtsmaßnahmen (Verstoß gegen Re
oder Verwaltungsvorschriften) vorliegen, so kann das zuständige Mitglied
Senats nach vorheriger Information der Senatsverwaltung für Inneres
Bezirksaufsichtsbehörde in diesem Einzelfall Befugnisse nach§ 8 Abs. 3aus-
üben (Eingriff), wenn mit dem Bezirksamt keine Verständigung zu erzielen
Dringende Gesamtinteressen Berlins sind auch gegeben bei

1. Belangen Berlins als Bundeshauptstadt,
2. Ausübung von Befugnissen des Senats nach Bundesrecht, europäis

Recht oder Staatsverträgen,
3. Befolgung von Weisungen der Bundesregierung nach Artikel 84 Abs

oder Artikel 85 Abs. 3 des Grundgesetzes.
(2) Liegen die Voraussetzungen für Bezirksaufsichtsmaßnahmen vor

können dringend gebotene Maßnahmen nicht rechtzeitig wirksam werden
kann die Bezirksaufsichtsbehörde einen Eingriff nach Absatz 1 vornehme

(3) In einem Fall von grundsätzlicher Bedeutung bedarf ein Eingriff ein
Beschlusses des Senats. Er darf nachträglich eingeholt werden, wenn de
griff zwingend keinen Aufschub verträgt. Stimmt der Senat nachträglich d
Eingriff nicht zu, so bleiben bereits entstandene Rechte Dritter unberührt.

(4) Bei einer Eingriffsentscheidung nach den Absätzen 1 bis 3 hat
Bezirksaufsichtsbehörde dafür zu sorgen, daß die verfassungsmäßig gewä
stete Mitwirkung der Bezirke an der Verwaltung gefördert und geschützt u
die Entschlußkraft und Verantwortungsfreudigkeit der bezirklichen Orga
nicht beeinträchtigt wird. Mißt die Bezirksaufsichtsbehörde einem Fall grun
sätzliche Bedeutung bei, so wirkt sie auf einen Beschluß des Senats hin.

3. ABSCHNITT

Rat der Bürgermeister

§ 14*

Aufgaben

(1) Im Rat der Bürgermeister ist den Bezirksverwaltungen Gelegenhei
geben, zu den grundsätzlichen Fragen der Gesetzgebung und Verwaltung
lung zu nehmen. Dies gilt auch für Gesetzesanträge aus der Mitte des Abge
netenhauses.

§ 13 a: Eingef. durch Art. I Nr. 7 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
§ 14 Abs. 3: Neugef. durch Art. I Nr. 8 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
68. Erg.Lfg. (Januar 2000)
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(2) Der Rat der Bürgermeister kann dem Senat Vorschläge für Rechts-
Verwaltungsvorschriften unterbreiten, die von Organen Berlins erlassen w
den können und den Aufgabenbereich der Bezirksverwaltungen betreffen

(3) Der Rat der Bürgermeister ist über eine Maßnahme der Bezirksaufs
(§§ 11 bis 13)oder eine Eingriffsentscheidung(§ 13 a)zu unterrichten. Er kann
dazu das Verlangen nach§ 16 a Abs. 1 stellen.

§ 15
Mitglieder

(1) Der Rat der Bürgermeister besteht aus dem Regierenden Bürgerme
dem Bürgermeister und den Bezirksbürgermeistern.

(2) Die Bezirksbürgermeister können sich im Einzelfall durch die stellvert
tenden Bezirksbürgermeister vertreten lassen.

§ 16
Teilnahme der Mitglieder des Senats und ihrer Beauftragten

(1) Die Mitglieder des Senats können, soweit sie nicht Mitglieder des R
der Bürgermeister sind, mit beratender Stimme an seinen Sitzungen teil
men.

(2) Die Mitglieder des Senats können Beauftragte in die Sitzungen des R
der Bürgermeister entsenden.

(3) Der Rat der Bürgermeister kann zu einzelnen Verhandlungsgegenstä
die Anwesenheit von Beauftragten der zuständigen Mitglieder des Senats
langen und Sachverständige hinzuziehen.

§ 16 a*
Zusammenwirken mit Senat und Abgeordnetenhaus

(1) Ist ein Bezirk oder sind mehrere Bezirke durch eine beabsichtigte o
getroffene Entscheidung des Senats oder eines Mitgliedes des Senats bes
berührt oder wirken Meinungsverschiedenheiten von Bezirken mit Senats
waltungen hemmend, so kann der Rat der Bürgermeister oder der Sena
dem Ziel der Verständigung, auch für ähnliche künftige Fälle, verlangen,
Beauftragte des Rats der Bürgermeister beratend an der Erörterung
Beschlußfassung des Senats teilnehmen oder eine gemeinsame Sitzun
Senat und Rat der Bürgermeister einberufen wird.

(2) Stellungnahmen des Rats der Bürgermeister zu Senatsvorlagen sind
Vorlagen des Senats an das Abgeordnetenhaus beizufügen.

(3) Das Recht und die Pflicht von Beauftragten des Rats der Bürgermei
an den Sitzungen des Abgeordnetenhauses und seiner Ausschüsse bei G
ständen, die für die Bezirke von Bedeutung sind, mit beratender Stimme te
nehmen, regelt sich nach der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhause

§ 17
Einberufung

(1) Der Vorsitzende beruft den Rat der Bürgermeister regelmäßig mindes
einmal im Monat ein.

§ 16 a Abs. 1: Geänd. durch Art. I Nr. 9 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177
68. Erg.Lfg. (Januar 2000)
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(2) Er ist zur unverzüglichen Einberufung verpflichtet, wenn der Senat o
ein Drittel der Mitglieder des Rats der Bürgermeister es verlangt.

§ 18

Vorlagen

Vorlagen an den Rat der Bürgermeister können von jedem Mitglied
Senats und von jedem Bezirksbürgermeister eingebracht werden.

§ 19

Verfahren

(1) Der Rat der Bürgermeister ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hä
der Bezirksbürgermeister oder ihrer Stellvertreter anwesend ist.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlußunfähigkeit zurückgestellt w
den und tritt der Rat der Bürgermeister über denselben Gegenstand zum z
ten Male zusammen, so ist er in dieser Angelegenheit ohne Rücksicht au
Zahl der Erschienenen beschlußfähig. In der Einladung zur zweiten Sitzu
die frühestens nach drei Tagen stattfinden kann, muß auf diese Vorschrift
gewiesen werden.

(3) Im übrigen regelt der Rat der Bürgermeister sein Verfahren durch e
Geschäftsordnung.

4. ABSCHNITT

Vertretung Berlins

§ 20

Staatsrechtliche Vertretung; Verwaltungsvereinbarungen

(1) Der Regierende Bürgermeister vertritt Berlin staatsrechtlich. Verträ
Berlins mit der Bundesrepublik Deutschland oder mit deutschen Länd
bedürfen, soweit sie nicht der Zustimmung des Abgeordnetenhauses unte
gen, der Zustimmung des Senats.

(2) Verwaltungsvereinbarungen mit Behörden der Bundesrepublik Deuts
land oder deutscher Länder werden von der zuständigen Senatsverwa
abgeschlossen. Sie bedürfen, soweit nicht die Senatsverwaltung zum Erlaß
Verwaltungsvorschriften befugt ist(§ 6 Abs. 2), der Zustimmung des Senats.

§ 21*

Rechtsgeschäftliche Vertretung in Angelegenheiten
des Abgeordnetenhauses, der Hauptverwaltung und des Rechnungsho

Zur rechtsgeschäftlichen Vertretung Berlins sind zuständig
1. der Präsident des Abgeordnetenhauses in Angelegenheiten des Abg

netenhauses;
2. jedes Mitglied des Senats in seinem Geschäftsbereich;
3. der Präsident des Rechnungshofs in Angelegenheiten des Rechnungs

§ 21 Nr. 4: Geänd. durch § 30 Nr. 2 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374
§ 21 Nr. 5: Angef. durch § 30 Nr. 2 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374
67. Erg.Lfg. (August 1999)
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4. in Angelegenheiten, die zur Zuständigkeit einer Sonderverwaltung o
einer der Hauptverwaltung unterstellten nichtrechtsfähigen Anstalt ge
ren, deren Leiter;

5. in Angelegenheiten einer zur Hauptverwaltung gehördenden Eigen
triebs die Geschäftsleitung nach Maßgabe des Eigenbetriebsgesetze
§§ 22 bis 24 finden auf Eigenbetriebe keine Anwendung.

§ 22

Übertragung der rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht

(1) An Stelle der nach§ 21zuständigen Personen können ihre allgemein
Vertreter Berlin rechtsgeschäftlich vertreten.

(2) Darüber hinaus können die nach§ 21 zuständigen Personen durch
schriftliche Anordnung Beamten oder Angestellten ihrer Verwaltung d
Befugnis zur rechtsgeschäftlichen Vertretung Berlins übertragen. Die Über
gung kann auf bestimmte Beträge, auf bestimmte Aufgabenbereiche od
anderer Weise beschränkt werden.

§ 23*

Abgabe von Verpflichtungserklärungen

Verpflichtungserklärungen bedürfen der Schriftform. Sie müssen
Behörde oder die Anstalt bezeichnen, in deren Geschäftsbereich sie abgeg
werden, mit dem Dienstsiegel und der Amts- oder Dienstbezeichnung
Unterzeichners versehen sein und die Unterschrift der nach§ 21 oder § 22
bestimmten Person tragen. …

§ 24

Laufende Geschäfte

Die Vorschriften des§ 23finden keine Anwendung auf Geschäfte der laufe
den Verwaltung. Geschäfte der laufenden Verwaltung sind ständig wieder
rende Geschäfte oder Geschäfte von geldlich unerheblicher Bedeutung.

§ 25*

Rechtsgeschäftliche Vertretung
in Angelegenheiten der Bezirksverwaltungen

(1) Die rechtsgeschäftliche Vertretung in Angelegenheiten der Bezirksv
waltungen obliegt dem zuständigen Mitglied des Bezirksamts, in Angeleg
heiten eines zur Bezirksverwaltung gehördenden Eigenbetriebs der Gesch
leitung nach Maßgabe des Eigenbetriebsgesetzes.

(2) Die §§ 22 bis 24finden entsprechende Anwendung jedoch nicht a
Eigenbetriebe.

§ 23 Satz 3: Aufgeh. durch § 30 Nr. 3 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374
§ 25: Neugef. durch § 30 Nr. 4 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374
67. Erg.Lfg. (August 1999)
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5. ABSCHNITT
Widerspruchsverfahren

§ 26
Zulässigkeit des Widerspruchs

(1) Gegen einen der Anfechtung unterliegenden Verwaltungsakt e
Behörde oder Anstalt, die einer Senatsverwaltung unterstellt ist, sowie ge
einen der Anfechtung unterliegenden Verwaltungsakt einer Bezirksverwalt
ist der Widerspruch nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung zu
sig. Dies gilt auch für berufsbezogene Prüfungsentscheidungen einer Se
verwaltung sowie eines Prüfungsausschusses bei einer Senatsverwaltung

(2) In Hochschulangelegenheiten ist der Widerspruch nicht gegeben.
Gegenvorstellungsverfahren wird in den Prüfungsordnungen geregelt.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für anfechtbare Entscheidungen
Bezirksverordnetenversammlung und des Bezirksverordnetenvorsteher
eigenen Angelegenheiten und für solche Verwaltungsakte des Bezirksam
die sich als Vollzug einer verbindlichen Einzelentscheidung der Bezirksvero
netenversammlung darstellen.

(4) In beamtenrechtlichen Angelegenheiten gilt § 126 des Beamtenrec
rahmengesetzes.

§ 27*
Zuständigkeit zum Erlaß des Widerspruchsbescheides

(1) Den Widerspruchsbescheid erläßt,
a) wenn sich der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt einer Son

behörde oder nichtrechtsfähigen Anstalt der Hauptverwaltung rich
deren Leiter oder eine von ihm dafür bestimmte, ihm unmittelbar zug
ordnete Stelle, bei Widersprüchen gegen Verwaltungsakte der Sch
in inneren Schulangelegenheiten die für das Schulwesen zustän
Senatsverwaltung;

b) wenn sich der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt einer Bezi
verwaltung richtet, das Bezirksamt oder das von ihm dafür bestimm
Mitglied, sofern dieses Mitglied nicht selbst den Verwaltungsakt erla
sen hat;

c) wenn sich der Widerspruch gegen eine Prüfungsentscheidung ric
die Behörde, die die Prüfungsentscheidung getroffen hat; bei Prüfun
entscheidungen der Schulen, der Kolloquiumskommissionen nach
des Erziehergesetzes, der Meisterprüfungsausschüsse nach der H
werksordnung, für die landeseinheitlichen beruflichen Lehrgänge
Volkshochschulen sowie von Prüfungsausschüssen bei einer Senat
waltung entscheidet die zuständige Senatsverwaltung.

…
(2) Vorschriften über die Anhörung von Beiräten, Kammern oder sonstig

Stellen bleiben unberührt.

§ 27 Abs. 1 Buchst. a: Neugef. durch Art. I Nr. 11 Buchst. a Doppelbuchst. aa d. Ges. v. 25. 6. 1998, G
S. 177, 210, u. geänd. durch Art. II d. Ges. v. 2. 11. 2000, GVBl. S. 472, Art. XVIII Nr. 1 d. Ge
v. 19. 7. 2002, GVBl. S. 199

§ 27 Abs. 1 Buchst. b: Geänd. u. neugef. durch Art. I Nr. 11 Buchst. a Doppelbuchst. bb u. cc d. Ge
25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210

§ 27 Abs. 1 Buchst. c: Geänd. durch Art. I Nr. 11 Buchst. b d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
§ 27 Abs. 1 Satz 2: Aufgeh. durch Art. I Nr. 11 Buchst. b d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
74. Erg.Lfg. (Januar 2003)
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6. ABSCHNITT

Landesunmittelbare Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

§ 28*

Staatsaufsicht

(1) Die landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
öffentlichen Rechts unterliegen der Staatsaufsicht Berlins.

(2) Landesunmittelbar sind alle Körperschaften, Anstalten und Stiftung
des öffentlichen Rechts, die

a) auf Landesrecht beruhen oder
b) auf Bundesrecht beruhen, ohne daß dem Bund die Aufsicht über

zusteht, oder
c) durch Staatsvertrag oder Verwaltungsvereinbarung der Aufsicht B

lins unterstellt sind.
(3) Die Staatsaufsicht hat hat sicherzustellen, daß die Rechtmäßigkei

Verwaltung gewahrt bleibt.
(4) Die Aufsicht führt die zuständige Senatsverwaltung oder, wenn es in

Rechtsgrundlage bestimmt ist, das zuständige Bezirksamt. Die Aufsicht
hörde kann sich der Aufsichtsmittel der§§ 10 bis 13 bedienen.

(5) Wenn und solange die Aufsichtsmittel der§§ 10 bis 13nicht ausreichen,
kann die Aufsichtsbehörde Beauftragte bestellen, die einzelne oder alle Be
nisse der Organe der Körperschaft, Anstalt oder Stiftung ausüben.

(6) Rechtsvorschriften über weitergehende Aufsichtsmittel gegenüber Kör
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts bleiben unberüh

(7) Ist durch Rechtsvorschrift eine Fachaufsicht über eine Körpersch
Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts begründet, so findet§ 8 Abs. 2
und 3 entsprechende Anwendung.

§ 29*

Rechtsgeschäftliche Vertretung

Die rechtsgeschäftliche Vertretung einer landesunmittelbaren Körpersch
Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts obliegt dem durch Ges
Rechtsverordnung oder Satzung dazu bestimmten Organ. Ist nicht and
bestimmt, so finden die§§ 22 bis 24 entsprechende Anwendung.

§ 30*

Widerspruchsverfahren

(1) Gegen einen der Anfechtung unterliegenden Verwaltungsakt einer
desunmittelbaren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rec
ist der Widerspruch nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung zu
sig.§ 26 Abs. 2 und 4 gilt entsprechend.

§ 28 Abs. 3: Neugef. durch Art. I Nr. 12 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177
§ 28 Abs. 4: Neugef. durch § 30 Nr. 5 Buchst. a d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374
§ 28 Abs. 7: Geänd. durch § 30 Nr. 5 Buchst. b d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374
§ 29 Satz 2: Neugef. durch § 30 Nr. 6 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374
§ 30 Abs. 2 Buchst. a: Geänd. durch § 30 Nr. 7 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374
74. Erg.Lfg. (Januar 2003)
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(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, erläßt den Widerspru
bescheid

a) in Angelegenheiten, die der Fachaufsicht(§ 28 Abs. 7)unterliegen, die
Aufsichtsbehörde;

b) im übrigen das durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Satz
bestimmte Organ, in Ermangelung eines solchen der Vorstand.

7. ABSCHNITT

Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 31

Ortssatzungen

(1) Ortssatzungen, die auf Grund von Ermächtigungen in inzwischen au
hobenen oder überholten Gesetzen erlassen worden sind, sind Landesge

(2) Ortssatzungen, die auf Grund von Ermächtigungen in fortgeltend
Gesetzen erlassen worden sind, gelten als Rechtsverordnungen fort. In fo
tenden Gesetzen enthaltene Ermächtigungen zum Erlaß von Ortssatzunge
ten als Ermächtigungen für den Senat zum Erlaß von Rechtsverordnunge

§ 32*

Wahrnehmung von Aufgaben weggefallener
Reichs- oder preußischer Behörden

Die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, die vor dem 8. Mai 1945
das Gebiet Berlins von solchen Organen oder Verwaltungsbehörden des
ches oder des Landes Preußen erfüllt worden sind, die durch die Änderun
staatsrechtlichen Verhältnisse weggefallen sind, steht, soweit die Aufga
nach dem 7. Mai 1945 von Organen oder Behörden Berlins zu erfüllen sind
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zu

1. der Hauptverwaltung, soweit die Befugnisse der Reichsregierung d
Reichsrat, dem Preußischen Staatsministerium, einem einzelnen Re
oder preußischen Minister, einer sonstigen obersten Reichs- oder Lan
behörde, dem Oberpräsidenten, dem Stadtpräsidenten, dem Regier
präsidenten, der höheren Verwaltungsbehörde, der Aufsichtsbehörde
sonstigen mit Rechtsetzungs-, Verwaltungs- oder Zwangsbefugnissen
gestatteten Behörden zugewiesen waren;

2. den Bezirksverwaltungen, soweit die Befugnisse der unteren Verw
tungsbehörde zugewiesen waren.

§ 33*

Einschränkungen des Anwendungsbereichs

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf
1. die Kirchen und Religionsgemeinschaften,
2. die Sozialversicherungsträger.

§ 32 Nr. 2: Geänd. durch Art. I Nr. 13 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210
§ 33 Abs. 1 Nr. 2: Geänd. durch Art. I Nr. 14 Buchst. a u. b d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177
59. Erg.Lfg. (November 1996)68. Erg.Lfg. (Januar 2000)
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(2) Es findet ferner keine Anwendung auf
1. die Behörden der Justizverwaltung und der Verwaltung der übrig

Gerichtszweige,
2. die Behörden der Steuerverwaltung.

Hiervon sind die Angelegenheiten der Personalverwaltung und für den Ber
der Steuerverwaltung die Angelegenheiten der Verwaltung von Dienstgeb
den und -räumen ausgenommen.

(3) Auf die Verwaltung des Rechnungshofs findet dieses Gesetz, auße
Angelegenheiten der Personalverwaltung, nur insoweit Anwendung, als es
drücklich vorgesehen ist.

§ 34

Beirat in Sozialhilfeangelegenheiten

(1) Zur Mitwirkung im Widerspruchsverfahren in Sozialhilfeangelegenhe
ten wird für jeden Bezirk ein Beirat gebildet.

(2) Will die Bezirksverwaltung einem Widerspruch gegen die Ablehnung d
Sozialhilfe oder gegen die Festsetzung ihrer Art und Höhe nicht abhelfen
hat sie den Beirat zu hören.

(3) Der Beirat besteht aus
a) drei Bezirksverordneten;
b) einem Vertreter der Gewerkschaften;
c) drei Vertretern von Vereinigungen, die Hilfsbedürftige betreuen.

(4) Die Mitglieder werden von der Bezirksverordnetenversammlung auf
Dauer von zwei Jahren gewählt.

(5) Das zuständige Mitglied des Bezirksamtes leitet die Verhandlungen
Beirats.

§ 35

Ausführungsvorschriften

Die Ausführungsvorschriften zu diesem Gesetz erläßt
a) die Senatsverwaltung für Inneres im Einvernehmen mit der zuständ

Senatsverwaltung, wenn die Vorschriften nicht nur den Geschäftsber
einer Senatsverwaltung betreffen,

b) die zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der Senatsver
tung für Inneres, wenn die Vorschriften nur den Geschäftsbereich e
Senatsverwaltung betreffen.

§ 36*

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1959 in Kraft; jedoch tritt§ 4 Abs. 1am
Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten alle diesem Gesetz oder der nach § 4 Abs. 1 die
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung entgegenstehenden Vorschrifte
Landesrechts mit Ausnahme der Zuständigkeitsvorschriften in polizeilichen
Ordnungsangelegenheiten sowie in Personalangelegenheiten außer Kraf

§ 36 Abs. 2 Satz 2: Aufhebungsvorschrift
68. Erg.Lfg. (Januar 2000)
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A n l a g e *

Allgemeiner Zuständigkeitskatalog
(ZustKat AZG)

(zu§ 4 Abs. 1 Satz 1)

Aufgaben der Hauptverwaltung außerhalb der Leitungsaufgaben
(Planung, Grundsatzangelegenheiten, Steuerung, Aufsicht)

Nr. 1*
Allgemeines

(1) Verwaltung der Einrichtungen der Hauptverwaltung einschließlich d
Ressourcenverantwortung; Serviceleistungen für die Berliner Verwaltu
finanzielle Förderungen auf Landesebene.

(2) Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf Landeseb
(3) Verfahrens-, datenschutz- und gebührenrechtliche Entscheidungen,

geldverfahren und Rechtsstreitigkeiten in Aufgaben der Hauptverwaltung; E
scheidung der Aufsichtsbehörde über die örtliche Zuständigkeit im Verw
tungsverfahren (§ 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, § 2 des Zehnten
Buchs Sozialgesetzbuch – Verwaltungsverfahren).

(4) Festlegungen zur Informations- und Kommunikationstechnik, sow
diese zwingend notwendig sind.

(5) Aus-, Fort- und Weiterbildung auf Landesebene; staatliche Prüfung
Anerkennungen und Berufserlaubnisse; Bestellung von Sachverständigen

(6) Verkehr mit den Verfassungsorganen des Bundes und der Län
Gewährleistung von Betätigungen der Verfassungsorgane des Bundes; B
lung von Mitgliedern und Beisitzern in Gremien auf Bundes- und Länderebe
Mitgliedschaft und Vertretung Berlins in Organisationen und Einrichtungen
Landesebene; Anerkennung und Förderung von Einrichtungen, Verbänden
freien Trägern auf Landesebene.

Nr. 2*
Rechtswesen; Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts

(1) Ausübung des Gnadenrechts.
(2) Schiedsamtsangelegenheiten mit Ausnahme der Abgrenzung der Sch

amtsbezirke, der Wahl von Schiedspersonen, der Gebührenabrechnung un
Erstattung der sachlichen Kosten.

(3) Abschluß der Entnazifizierung.
(4) Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch und religiös V

folgten.
(5) Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus.
(6) Rückerstattung feststellbarer Vermögenswerte.
(7) Soziale Dienste der Justiz (Bewährungshilfe für Erwachsene, Geric

hilfe), Führungsaufsicht.

Anlage: Neugef. durch Art. I Nr. 15 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 177, 210, u. geänd. durch Art. III N
u. 2 d. Ges. v. 2. 6. 1999, GVBl. S. 192, § 30 Nr. 8 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374, Art. VII § 8 N
u. 2 d. Ges. v. 20. 4. 2000, GVBl. S. 286, § 5 Abs. 2 d. Ges. v. 30. 11. 2000, GVBl. S. 503, Art. I N
u. 2 d. Ges. v. 24. 1. 2001, GVBl. S. 30, Art. VI d. Ges. v. 8. 2. 2001, GVBl. S. 33

Nr. 1 Abs. 4: Neugef. durch § 14 d. Ges. v. 19. 11. 2004, GVBl. S. 459
Nr. 2 Abs. 7: Angef. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 24. 1. 2001, GVBl. S. 30
79. Erg.Lfg. (Februar 2005)
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Nr. 3

Staatshoheitsangelegenheiten,
Verfassungsschutz, Statistik, Wahlen

(1) Grenzangelegenheiten.
(2) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten mit Ausnahme der Vorbereitu

arbeiten und der Anspruchseinbürgerungen; Entscheidungen mit Wiede
machungsgehalt.

(3) Auswanderungsangelegenheiten mit Ausnahme der Unterstützung
telloser Auswanderer; Verbindungsstelle zum Zwischenstaatlichen Kom
für Auswanderung.

(4) Auslieferungen.
(5) Aufgaben der zuständigen Verwaltungsbehörde, der Aufsichtsbehö

und der obersten Landesbehörde im Sinne des Personenstandsgesetzes
desamt I in Berlin.

(6) Verleihung von Bezirkswappen und des Rechts zur Führung der Wapp
figur durch Körperschaften, Anstalten und Stiftungen in Siegeln und Am
schildern; Gestattung der Führung von Hoheitszeichen im Einzelfall und
Abweichungen von den Hoheitszeichenmustern.

(7) Anordnung allgemeiner Beflaggungen.
(8) Verleihung von Titeln, Orden und Ehrenzeichen des Landes Berlin,

Ausnahme der Schaffung und Verleihung bezirklicher Ehrenzeichen; staatl
Anerkennung für Rettungstaten mit Ausnahme der öffentlichen Belobigu
der Aushändigung der Rettungsmedaillen, der Erinnerungsmedaillen und
Geldbelohnungen; Vorschläge zur Verleihung des Verdienstordens der Bun
republik.

(9) Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeichnung „Stadt
ster von Berlin“ im Einvernehmen mit dem Abgeordnetenhaus; Bewilligu
von Ehrenversorgung und von Leistungen an Ehrenbürger und Stadtältes

(10) Ausstellung von Berechtigungsausweisen nach den §§ 13 ff. der V
ordnung über den Besitznachweis für Orden und Ehrenzeichen und den N
weis von Verwundungen und Beschädigungen.

(11) Genehmigung des Erwerbs von Grundstücken durch ausländische
stische Personen; Genehmigung von Schenkungen und Zuwendungen
Todes wegen an ausländische juristische Personen.

(12) Vereinsangelegenheiten nach den §§ 22, 33 Abs. 2 und § 43 des Bü
lichen Gesetzbuchs sowieArtikel 5 § 1 Abs. 2, 3 des Ausführungsgesetzes zu
Bürgerlichen Gesetzbuch.

(13) Aufsicht über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts.
(14) Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angeh

gen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht (WASt).
(15) Beglaubigungen nach§ 1 Abs. 2 des Gesetzes über das Verfahren d

Berliner Verwaltung, soweit nicht die Bezirksverwaltungen in Anspruc
genommen werden; Beglaubigung von Urkunden für den Gebrauch im A
land.

(16) Verfassungsschutz.
(17) Planung und Durchführung von statistischen Erhebungen mit A

nahme der Geschäftsstatistiken der Bezirksverwaltungen; Auswertung
Veröffentlichung der Ergebnisse von statistischen Erhebungen; Statistis
Landesamt.
79. Erg.Lfg. (Februar 2005)
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(18) Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen, Volksinitia
ven, Volksbegehren und Volksentscheide, soweit nicht durch Rechtsvorsc
den Wahl- oder Abstimmungsleitern, den Wahlausschüssen oder den Bez
zugewiesen.

Nr. 4*

Personalangelegenheiten

(1) Oberste Dienstbehörde und zentrale Arbeitgeberfunktionen; Tarifv
tragsangelegenheiten; oberste Verwaltungsbehörde nach sozialversicher
rechtlichen Vorschriften; Aufgaben der Vormerkstelle nach dem Soldatenv
sorgungsgesetz.

(2) Einzelpersonalangelegenheiten der Bezirksbürgermeister.
(3) Einzelpersonalangelegenheiten der Dienstkräfte der Bezirke:

a) Zustimmung zu außer- und übertariflichen Regelungen;
b) Zustimmung zu Arbeitsverträgen mit Arbeitnehmern, für die kein

Tarifverträge oder sonstige allgemeine Regelungen bestehen;
c) Entscheidung über Versetzungen nachArtikel 77 Abs. 2 der Verfassung

von Berlin;
d) Versorgungsbezüge mit Ausnahme der von der Dienstbehörde

gewährenden Leistungen;
e) Entscheidungen über Versorgungszusicherungen sowie Auskünfte

Versorgungsausgleich für Arbeitnehmer.
(4) Beamten- und arbeitsrechtliche Rechtsstreitigkeiten der Bezirke

grundsätzlicher oder übergeordneter Bedeutung.
(5) Ausbildungsbehörde für den höheren Dienst; zuständige Stelle nach

Berufsbildungsgesetz für den Bereich des öffentlichen Dienstes des La
Berlin.

(6) Gesamtbeschäftigungsquote nach dem Schwerbehindertengesetz.
(7) Sicherung der Gleichmäßigkeit der Bewertung von Arbeitsgebieten

Beamten bei gleichartigen Arbeitsgebieten in gleichartigen Arbeitsbereich
Einhaltung der Obergrenzen.

(8) Zentrales Personalüberhangmanagement einschließlich der Vermittl
Fortbildung und Umschulung der Personalüberhangkräfte sowie der Organ
tion des zeitlich begrenzten Einsatzes von Personalüberhangkräften (Ü
gangseinsätze), soweit dies zur vorübergehenden Unterstützung bei der A
benerfüllung der Behörden der Berliner Verwaltung (Einsatzbereich) erford
lich ist; Dienstbehörde und Personalstelle für die dem Zentralen Personalü
hangmanagement (Stellenpool) zugeordneten Dienstkräfte.

Nr. 5

Haushaltswesen; betriebswirtschaftliche Instrumente;
öffentlich-rechtliche Forderungen; offene Vermögensfragen;

Lastenausgleich; Verteidigungslasten
(1) Vorgabe von Globalsummen und Grundsätze für die Aufstellung der E

würfe der Bezirkshaushaltspläne.

Nr. 4 Abs. 8: Angef. durch § 5 d. Ges. v. 9. 12. 2003, GVBl. S. 589, 604
79. Erg.Lfg. (Februar 2005)
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(2) Maßnahmen zur Steuerung der Haushalts- und Wirtschaftsführu
soweit Rechtsvorschriften dies vorsehen.

(3) Prüfungsersuchen an den Rechnungshof.
(4) Prüfung der Planungsunterlagen der Bezirke für Baumaßnahmen in

len der Überschreitung von Standard- und Gesamtkostenansätzen.
(5) Vorbereitung der Ausgabe der Lohnsteuerkarten durch die Bezirke.
(6) Beitreibung von Abgaben aller Art und der sonstigen öffentlich-rech

chen Forderungen.
(7) Angelegenheiten Berlins als Abgabenschuldner, soweit Aufgabe

Hauptverwaltung.
(8) Durchführung des Vermögensgesetzes und des Lastenausgleichsge

mit ihren Nebengesetzen.
(9) Verteidigungslasten.

Nr. 6*
Vermögen und Schulden

(1) Finanzvermögen mit Ausnahme von nicht auf Liegenschaftsfonds üb
tragenen Grundstücken; Bildung und Verwaltung von Liegenschaftsfonds
schließlich Bestückung mit Grundstücken.

(2) Dingliche Grundstücksgeschäfte sowie Ausübung des Heimfallrec
gegenüber dem Bund (Reich), einem Sondervermögen des Bundes (Reic
einer bundesunmittelbaren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlic
Rechts oder deren Rechtsnachfolger, den Bundesländern oder einem aus
schen Staat; Entscheidung über dingliche Grundstücksgeschäfte in Erfül
besonderer Aufgaben von gesamtstädtischer Bedeutung und für die Gew
und Industrieansiedlung von gesamtstädtischer Bedeutung; Entscheidung
wesentliche Abweichungen vom Verkehrswert und den üblichen Vertrags
dingungen bei dinglichen Grundstücksgeschäften; Einwilligung in den Fäll
die nach§ 64 der Landeshaushaltsordnungder Einwilligung des Abgeordne-
tenhauses bedürfen.

(3) Einwilligung bei Enteignungen im Auftrag des Bundes zu den im Ente
nungsverfahren zu treffenden Maßnahmen; gerichtliche Nachprüfungsver
ren.

(4) Angelegenheiten nach den Artikeln 134 und 135 des Grundgeset
Abgeltung von Wertausgleichsansprüchen nach dem Wertausgleichsgese

(5) Übertragung und Überlassung von Grundstücken innerhalb der Verw
tung mit Ausnahme der innerhalb eines Bezirks bleibenden Fälle.

(6) Aufnahme oder Übernahme von Darlehen und sonstigen Schuldverb
lichkeiten einschließlich der Übernahme von Bürgschaften, Verpflichtung
aus Gewährverträgen und Bestellung anderer Sicherheiten.

(7) Verwaltung der Schulden mit Ausnahme der Verwaltung und Verwertu
der Grundpfandrechte und der Sicherungsgrundpfandrechte einschließlic
sich daraus ergebenden Belastungen an Grundstücken, die zum Vermöge
Bezirks gehören.

(8) Anfall von Erbschaften und anderen Vermögen, soweit nicht ein
Bezirk zugewendet.

Nr. 6 Abs. 1: Neugef. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 22. 12. 2004, GVBl. 2005, S. 2
Nr. 6 Abs. 3 zweiter Halbsatz: Geänd. durch Art. I Nr. 2 d. Ges. v. 22. 12. 2004, GVBl. 2005, S. 2
Nr. 6 Abs. 10: Neugef. durch § 30 Nr. 8 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBl. S. 374
79. Erg.Lfg. (Februar 2005)
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(9) Schlichtung vermögensrechtlicher Streitigkeiten.
(10) Eigenbetriebe der Hauptverwaltung; Beteiligungen der Hauptverw

tung an wirtschaftlichen Unternehmen.
(11) Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz mit Ausnahme

Anmeldung von Ansprüchen, der Ermittlung der anspruchsbegründenden
sachen und der Erarbeitung der Antragsunterlagen und Nachweise.

(12) Aufgaben Berlins in gerichtlichen Nachprüfungsverfahren im Zusa
menhang mit gesetzlichen Vorkaufsrechten.

(13) Rechtsstreitigkeiten der Bezirke, sofern von grundsätzlicher oder ü
geordneter Bedeutung.

Nr. 7*
Wirtschaft; Entwicklungszusammenarbeit; Preisbildung

(1) Wirtschaft einschließlich Ernährungs- und Landwirtschaft mit Ausnah
der Durchführung des Grundstückverkehrsgesetzes und des Landpach
kehrsgesetzes; Geheimschutz; Geld-, Kredit- und Versicherungswesen; Au
ben nach dem Börsengesetz.

(2) Zulassung des Abschlusses oder der Übermittlung von Spielverträge
eine in Berlin nicht zugelassene Lotterie.

(3) Aufgaben der Flurbereinigungsbehörde und der oberen Flurbereinigu
behörde nach dem Flurbereinigungsgesetz sowie der Flurneuordnungsbe
nach dem Landwirtschaftsgesetz mit Ausnahme der Aufgaben der Siedlu
behörde nach dem Reichssiedlungsgesetz und dem Bundesvertriebeneng

(4) Erteilung von Ausnahmebewilligungen zur Eintragung in die Han
werksrolle; Landeskartellbehörde.

(5) Förderung der Wirtschaft mit Ausnahme der bezirklichen Wirtschaftsf
derung.

(6) Prüfung, Bestellung und Beaufsichtigung von Wirtschaftsprüfern u
vereidigten Buchprüfern.

(7) Meß- und Eichwesen; Materialprüfung.
(8) Aufgaben der Energieaufsichtsbehörde; Aufgaben der Landesreg

rungsbehörde nach dem Energiewirtschaftsgesetz; Ausübung der Befug
nach dem Atomgesetz und dem Strahlenschutzvorsorgegesetz.

(9) Bewirtschaftungs- und Lenkungsmaßnahmen nach dem Wirtschaf
cherstellungsgesetz, dem Energiesicherungsgesetz, dem Ernährungssich
lungsgesetz und dem Ernährungsvorsorgegesetz mit Ausnahme

a) der Erteilung von Bezugsscheinen und Versorgungskarten an Priva
sonen nach dem Wirtschaftssicherstellungsrecht;

b) der Bewilligungen und Bescheinigungen von Bezugsrechten so
Referenzmengen von leichtem Heizöl nach dem Energiesicherun
recht;

c) der Errichtung von Ernährungsämtern sowie der Zuteilung und A
gabe von Verbraucherkarten und Bezugs- und Berechtigungssche
sowie der Einrichtung von Kartenausgabestellen nach dem Ern
rungssicherstellungs- und Ernährungsvorsorgerecht.

(10) Entwicklungszusammenarbeit auf Landesebene.
(11) Preisprüfung für Strompreise und öffentliche Aufträge; Krankenha

pflegesätze.

Nr. 7 Abs. 8: Geänd. durch § 4 d. Ges. v. 6. 3. 2006, GVBl. S. 250
83. Erg.Lfg. (Juli 2006)
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Nr. 8*

Raumordnung; städtebauliche Planung
und ihre Durchführung; Enteignung; Vermessung

(1) Raumordnung und Landesplanung.
(2) Flächennutzungsplan; Bebauungsplanverfahren, vorhabenbezo

Bebauungspläne, Veränderungssperren für Gebiete von außergewöhn
stadtpolitischer Bedeutung (einschließlich der Hauptstadtplanung) oder
Industrie- und Gewerbeansiedlung von außergewöhnlicher stadtpolitis
Bedeutung, Bebauungsplanverfahren für die Verwirklichung von Erfordern
sen der Verfassungsorgane des Bundes zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe

(3) Weitere Aufgaben nach dem Baugesetzbuch:
a) Umlegung im Geltungsbereich von Bebauungsplänen für die Verw

lichung von Erfordernissen der Verfassungsorgane des Bundes
Wahrnehmung ihrer Aufgaben; Grenzregelungen im Bereich v
Grundstücken, die den Verfassungsorganen des Bundes zur Wahr
mung ihrer Aufgaben dienen oder dazu bestimmt sind;

b) Entschädigungen, soweit Aufgaben der Hauptverwaltung betrof
sind; Festsetzung von Geldentschädigungen in Planungsschadena
legenheiten;

c) Aufgaben des Besonderen Städtebaurechts des Baugesetzbuch
dasAusführungsgesetzder Hauptverwaltung zuweist; Verträge nac
§ 157 des Baugesetzbuchs, soweit zur städtebaulichen oder finanzi
Gesamtsteuerung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen erforde
Finanzierung der der Hauptverwaltung zugewiesenen Aufgaben
Ausnahme der Maßnahmen nach § 147 Satz 1 Nr. 2 bis 5 des Ba
setzbuchs; Förderung von Baumaßnahmen nach § 148 Abs. 2 Nr.
und 4 des Baugesetzbuchs;

d) vorhabenbezogene Bebauungspläne zur Verwirklichung von Erford
nissen der Verfassungsorgane des Bundes zur Wahrnehmung ihrer
gaben;

e) städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge von außergew
licher stadtpolitischer Bedeutung sowie in Entwicklungs- und Anpa
sungsgebieten;

f) Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde, der zuständigen Lan
behörde, der nach Landesrecht zuständigen Behörde und der obe
Landesbehörde.

(4) Städtebauliche Wettbewerbe und Bauwettbewerbe für Flächen
besonderer städtebaulicher Bedeutung.

(5) Bauträger- und Investorenwettbewerbe für landeseigene Grundstü
von besonderer städtebaulicher und finanzieller Bedeutung.

(6) Enteignungsbehörde; Behörde nach § 9 Satz 2 des Wertausgleichsg
zes.

(7) Basisinformationssystem, geodätisches Landesbezugssystem, Land
formationssystem; Abgabe von Liegenschaftskatasterangaben und Erte
von Erlaubnissen zum Abruf von Liegenschaftskatasterangaben, wenn
Gebiet mehrerer Bezirke betroffen ist; Zulassung von Ausnahmen von der

Nr. 8 Abs. 7: Geänd. durch Art. III d. Ges. v. 18. 12. 2004, GVBl. S. 524
83. Erg.Lfg. (Juli 2006)
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(8) Wertermittlungen in Angelegenheiten von hauptstädtischer Bedeut
auf besondere Anforderung der Senatsverwaltung für Finanzen; Vermessu
für den Verkehrswegebau der Hauptverwaltung; Luftbildvermessung.

(9) Geschäftsstelle des oberen Umlegungsausschusses; Geschäftsste
Gutachterausschusses für Grundstückswerte; Bestellung von öffentlich be
ten Vermessungsingenieuren; Aufsicht über die öffentlich bestellten Verm
sungsingenieure.

Nr. 9
Bauwirtschaft; Wohnen, Wohnungswirtschaft

(1) Führung des Unternehmer- und Lieferantenverzeichnisses für B
aufträge; Vergabeprüfstelle für Bau- und Dienstleistungsaufträge nach §
des Haushaltsgrundsätzegesetzes.

(2) Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäu
mit Ausnahme der Entscheidung über bezirkliche Förderungsränge.

(3) Landesweite Verträge zur Wohnungsbindung.
79. Erg.Lfg. (Februar 2005)
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Nr. 10*
Hoch- und Tiefbau; Wasserwirtschaft; Verkehr

(1) Bauten und Unterhaltungsmaßnahmen für Polizei, Feuerwehr, Ju
Theater und Museen; Bauherreneigenschaft und Haushaltsmittel für alle B
ten der Hauptverwaltung.

(2) Planung, Entwurf und Bau von Ortsdurchfahrten der Bundesstra
sowie der Straßen innerhalb des zentralen Bereichs, in dem sich die P
ments- und Regierungseinrichtungen des Bundes befinden; der zen
Bereich wird umgrenzt durch die Invalidenstraße, Brunnenstraße, Rosenth
Platz, Torstraße, Mollstraße, Platz der Vereinten Nationen, Lichtenbe
Straße, Holzmarktstraße, Brückenstraße, Heinrich-Heine-Straße, Moritzp
Oranienstraße, Kochstraße, Wilhelmstraße, Anhalter Straße, Askanis
Platz, Schöneberger Straße, Schöneberger Ufer, Lützowufer, Lützowp
Klingelhöferstraße, Hofjägerallee, Großer Stern, Spreeweg, Paulstraße,
Moabit unter Einbeziehung der genannten Straßen und Plätze; Planung
Straßen im Zuge von Straßenbahnlinien.

(3) Bundesautobahnen; Bundesstraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten
Unterhaltung des Begleitgrüns.

(4) Planung von Straßen in Gebieten von außergewöhnlicher stadtpolitis
Bedeutung sowie von Straßen für Industrie- und Gewerbeansiedlungen
außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung; Planung der Hauptverke
straßen mit vorwiegend überbezirklicher Funktion und anderer Straßen
besonderer Bedeutung.

(5) Planung von Ingenieurbauten für den ruhenden Verkehr im zentra
Bereich nach Absatz 2; Pilotprojekt flächenhafte Parkraumbewirtschaftun

(6) Verkehrslenkungsanlagen; Lichtzeichenanlagen, soweit sie in Verke
leitsysteme oder Zentralsteuerungen eingebunden werden oder sich auf
kehrsflächen von gesamtstädtischer oder überbezirklicher Bedeutung befin
einschließlich der Planung straßenbaulicher Veränderungen im Zusamm
hang mit dem Bau dieser Lichtzeichenanlagen.

(7) Brücken (einschließlich Hochstraßen), Tunnel, Durchlässe und sons
Ingenieurbauwerke (ausgenommen kreisrunde Rohrdurchlässe, Stützma
mit einer maximalen sichtbaren Höhe unter 3 m und die Fahrbahn- und G
bahnbeläge der öffentlichen Straßen Berlins, die nicht in unmittelbarer Verb
dung mit der Abdichtung stehen).

(8) Anordnung und Auswertung von Versuchen und Untersuchungen ne
Baustoffe und Bauarten bei Straßenbauten und deren Einführung; Durch
rung von Versuchen grundsätzlicher Bedeutung.

(9) Aufgaben der kommunalen Aufsichtsbehörde nach dem Verkehrswe
planungsbeschleunigungsgesetz.

(10) Straßenaufsicht bei Baumaßnahmen und über Bauten und Anlage
Hauptverwaltung nach Absatz 3, 6 und 7; allgemeine Zulassung von Son
nutzungen, die in allen Bezirken einheitlich ausgeübt werden; Informatio
und Koordinierungsaufgaben bei Baumaßnahmen im übergeordneten Stra
netz nach§ 11 Abs. 3 des Berliner Straßengesetzes.

(11) Schiffahrt, Wasserstraßen und Häfen, Luftverkehr, Magnetschwebe
nen, Eisenbahnen einschließlich S-Bahnen und Straßenbahnen einschlie

Nr. 10 Abs. 10: Geänd. durch Art. III Nr. 2 d. Ges. v. 2. 6. 1999, GVBl. S. 192
Nr. 10 Abs. 15: Angef. durch Art. I d. Ges. v. 19. 4. 2006, GVBl. S. 345
83. Erg.Lfg. (Juli 2006)
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U-Bahnen sowie die Entscheidung über die Benutzung der öffentlichen Stra
durch Bahnen.

(12) Gewässer erster und fließende Gewässer zweiter Ordnung einsch
lich Uferanlagen, Häfen, Umschlags- und Liegestellen mit Ausnahme
Sportbootsstege.

(13) Kreuzungsrechtliche Vereinbarungen für Kreuzungen von Verkeh
wegen.

(14) Verkehrsuntersuchungen einschließlich Verkehrszählungen.
(15) Öffentliche Beleuchtung einschließlich der beleuchteten Verkehrs

chen und -einrichtungen.
Nr. 11*

Umweltschutz und Naturschutz,
Grünanlagen, Forsten, Kleingärten,

Denkmalschutz und Denkmalpflege, Bodenschutz, Krematorien
(1) Stadtpolitisch herausragende Projekte der Freiraumgestaltung.
(2) Landschaftsprogramm; Landschaftsplanverfahren einschließlich Ve

derungsverbote für Gebiete von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeu
(3) Anerkennung und Beteiligung von Verbänden nach § 29 des Bund

naturschutzgesetzes in Verbindung mit§ 39 des Berliner Naturschutzgesetze.
(4) Führung des Naturschutzbuches nach Maßgabe des§ 26 des Berliner

Naturschutzgesetzes; Berufung der Angehörigen der Naturschutzwacht na
Maßgabe des§ 42 des Berliner Naturschutzgesetzes.

(5) Durchführung der Wassergesetze, der Abwasserabgabengesetze
Wasserverbandsgesetzes und des Lagerstättengesetzes.

(6) Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes.
(7) Aufgaben des Landesforstamts.
(8) Angelegenheiten nach dem Gräbergesetz, nach Artikel 18 des deu

sowjetischen Vertrages über die Erhaltung der sowjetischen Gedenkstätten
Kriegsgräber sowie nach den sonstigen internationalen Kriegsgräberabk

men mit Ausnahme der Unterhaltung und Pflege der Gräber nach dem Grä
gesetz auf landeseigenen Friedhöfen.

(9) Forst, Jagd, Fischerei.
(10) Denkmalerfassung und Denkmalliste; Erhalt von Denkmalen herau

gender Bedeutung.
(11) Durchführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes, desBerliner Boden-

schutzgetzes sowie der auf diesen Gesetzen beruhenden Rechtsverordnun
(12) Angelegenheiten der Krematorien.

Nr. 12
Arbeitsmarktfragen, Lohn-, Tarif- und Schlichtungswesen;

Berufsbildung, Ausbildungsförderung
(1) Angelegenheiten des Arbeitsmarktes; Arbeitsbeschaffungsmaßnah

mit Ausnahme bezirklicher Antragstellung; Allgemeinverbindlichkeitserkl
rung von Tarifverträgen, Schlichtungswesen.

(2) Berufliche Bildung, Aufgaben der zuständigen Behörde und der obers
Landesbehörde nach dem Berufsbildungsgesetz, dem Aufstiegsfortbildu

Nr. 11, Überschrift: Neugef. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 5. 12. 2005, GVBl. S. 734
Nr. 11 Abs. 11 u. 12: Angef. durch § 11 Nr. 2 d. Ges. v. 24. 6. 2004, GVBl. S. 250 u. Art. I Nr. 2 d. G

v. 5. 12. 2005, GVBl. S. 734
83. Erg.Lfg. (Juli 2006)
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förderungsgesetz und der Handwerksordnung; Anerkennung von Bildungs
anstaltungen.

(3) Aufgaben des Landesamtes für Ausbildungsförderung nach dem Bun
ausbildungsförderungsgesetz.

(4) Sozialversicherung, Wahrnehmung der Aufgaben der obersten Verw
tungsbehörde und des Versicherungsamtes.

Nr. 13*
Gesundheitswesen

(1) Einbringung von Krankenhausbetrieben des Landes Berlin in eine priv
Rechtsform, Beteiligung des Landes Berlin an Krankenhausbetrieben in pr
ter Rechtsform, Krankenhausplan, Programme zur Durchführung des Kran
hausbaues.

(2) Rettungsdienst einschließlich Krankentransport, Melde- und Aufnahm
verfahren sowie Bettenvermittlung; Noteinweisungen in Zeiten erhöhter In
spruchnahme.

(3) Vereinbarungen mit Tierkörperbeseitigungsanstalten im Rahmen
Beseitigungspflicht.

(4) Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin, Berliner Betrieb f
Zentrale Gesundheitliche Aufgaben, Gemeinsames Krebsregister der Lä
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-An
und Thüringen.

(5) Arbeitsmedizin.
(6) Aufgaben der obersten Landesgesundheitsbehörde, der Landesvete

behörden sowie der Landesregierung nach Seuchenrecht; amts- und vertra
ärztliche Untersuchungen und Begutachtungen mit Ausnahme von amts-
vertrauensärztlichen Untersuchungen und Begutachtungen im Rahmen
Achten Buches, des Neunten Buches, des Elften Buches und des Zwö
Buches Sozialgesetzbuch, der Schuleingangsuntersuchungen und der Un
chungen nach demKindertagesförderungsgesetz.

(7) Sicherstellung überbezirklicher Versorgungsangebote für besond
Patientengruppen; Versorgung der psychisch kranken Rechtsbrecher im M
regelvollzug.

(8) Aufgaben der Landesärzte nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbu

Nr. 14*
Sozialwesen

(1) Allgemeine Angelegenheiten des örtlichen und überörtlichen Trägers
Sozialhilfe.

(2) Festsetzung der Zahl der Ausbildungsplätze für Sozialarbeiter-Praktik
ten in Zusammenarbeit mit den Bezirken.

(3) Landespflegeplanung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (So
Pflegeversicherung); Programme zur Durchführung des Baus von Pflege
richtungen.

Nr. 13 Abs. 1: Neugef. durch § 5 Abs. 2 d. Ges. v. 30. 11. 2000, GVBl. S. 503
Nr. 13 Abs. 4: Geänd. durch Art. III Nr. 1 d. Ges. v. 5. 12. 2003, GVBl. S. 574
Nr. 13 Abs. 5: Neugef. durch Art. I Nr. 1 Buchst. a d. Ges. v. 19. 12. 2005, GVBl. S. 790
Nr. 13 Abs. 6: Neugef. durch Art. II Nr. 1 d. Ges. v. 25. 5. 2006, GVBl. S. 450
Nr. 13 Abs. 8: Angef. durch Art. I Nr. 1 Buchst. b d. Ges. v. 19. 12. 2005, GVBl. S. 790
Nr. 14 Abs. 4: Geänd. durch Art. IV d. Ges. v. 7. 9. 2005, GVBl. S. 467
Nr. 14 Abs. 11, 16 u. 17: Neugef. durch Art. I Nr. 2  Buchst. a bis c d. Ges. v. 19. 12. 2005, GVBl. S. 7
83. Erg.Lfg. (Juli 2006)
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(4) Vereinbarungen über Leistungen an Hilfebedürftige; Vereinbarungen
Einrichtungen im Sinne des § 75 Abs. 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzb

(5) Feststellung der Behinderung und ihres Grades nach dem Schwerb
dertengesetz sowie Erteilung von Ausweisen.

(6) Aufgaben der Hauptfürsorgestelle nach dem Schwerbehindertenges
(7) Versorgung und Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgung

setz sowie nach Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz für anwe
erklären; Zahlung von Ehrensold für die Träger höchster Kriegsauszeichn
gen des Ersten Weltkrieges.

(8) Leistungen nach dem Unterstützungsabschlußgesetz.
(9) Gewährung von Kriegsgefangenenentschädigung nach dem Krieg

fangenenentschädigungsgesetz; Zulassung von Ausnahmen nach § 54
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes.

(10) Häftlingshilfemaßnahmen nach §§ 9 a bis 9 c, 10 Abs. 4 und 5 des H
lingshilfegesetzes; Härteausgleich nach § 12 des Häftlingshilfegesetzes.

(11) Landesflüchtlingsverwaltung; Verwaltungsverfahren nach dem Bund
vertriebenengesetz (insbesondere schriftliches Aufnahmeverfahren nach
sowie Amtshilfeverfahren nach § 100, Antragsverfahren nach § 9 Abs. 2 und 3);
Errichtung, Belegung und Schließung von Heimen sowie Beschaffung von He
undWohnplätzendurchVerträgemitDritten;ZentraleAufnahmestelledesLan
Berlin für Aussiedler (ZAB); Erfassung, Erstberatung und Verteilung der in Ber
aufgenommenen Spätaussiedler auf die Bezirke.

(12) Gewährung von Kapitalentschädigung nach §§ 17, 19 und 25 Ab
sowie Erstattung von Leistungen nach § 6 des Strafrechtlichen Rehabil
rungsgesetzes; Aufgaben der Rehabilitierungsbehörde nach § 12 des Ve
tungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes und § 17 des Beruflichen Reh
tierungsgesetzes.

(13) Anerkennung von Betreuungsvereinen nach §§ 1908 f. des Bürg
chen Gesetzbuchs.

(14) Integration von ethnischen Minderheiten und Zuwanderern.
(15) Rückkehrhilfe für einkommensschwache ausländische Arbeitneh

und ehemalige Asylbewerber; Festsetzung der Rückkehrhilfe für Bürgerkrie
flüchtlinge.

(16) Errichtung, Betrieb, Belegung und Schließung von Erstaufnahme
richtungen und Gemeinschaftsunterkünften sowie Beschaffung von Heim-
Wohnplätzen für Asylbewerber und Ausländer, die nach §§ 15 a, 23 Abs. 2 o
§ 24 des Aufenthaltsgesetzes aufgenommen worden sind, durch Verträg
Dritten; Leistungen an den Personenkreis nach § 24 des Aufenthaltsgesetz
Rahmen der Erstversorgung; Leistungen an Asylbewerber; Leistungen an
malige Asylbewerber nach rechtskräftiger Ablehnung des Asylantrags w
rend einer Übergangszeit; Leistungen an Ausländer, die nach § 15 a des
enthaltsgesetzes zu verteilen sind, bis zur Umsetzung der Verteilentscheid
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen, die si
Abschiebungshaft befinden.

(17) Zustimmung zur Aufnahme von jüdischen Zuwanderern in Berlin, d
im Wege des geregelten Aufnahmeverfahrens einreisen und eine Niede
sungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erhalten, Erfa
und Erstberatung dieser Personen sowie Unterbringung in Gemeinschaftsu
künften, soweit erforderlich.

(18) Unterhaltssicherungsgesetz mit Ausnahme der Einzelleistungen.
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(19) Angelegenheiten des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialh
nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Soziale Pflegeversicherung); Au
ben nach § 82 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 des Elften Buchs Sozialgesetzbu

(20) Anerkennung der Berechtigung und Gewährung der einmaligen Zuw
dung nach dem Vertriebenenzuwendungsgesetz.

(21) Aufgaben der obersten Landesbehörde in Angelegenheiten des G
tiefonds; Ausschreibungen zur Gewinnung geeigneter Bildungsträger.
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Nr. 15*

Familienförderung; Jugendhilfe; Sport

(1) Aufgaben der obersten Landesjugendbehörde und des Landesjugen
tes, Abschluss von einheitlichen Leistungsvereinbarungen für Tageseinrich
gen nach demKindertagesförderungsgesetz.

(2) Festsetzung der Zahl der Praktikantenplätze sozialpädagogischer Au
dungsgänge in Zusammenarbeit mit den Bezirken.

(3) Familienförderung einschließlich der Zentralen Vormundschafts- u
Unterhaltsvorschusskasse (ZVK/UVK) mit Ausnahme des Erziehungs-
Familiengeldes und der Leistungen von Unterhaltsvorschuss und Unterh
sicherung nach Bundesrecht.

(4) Bestimmung von Stellplätzen zur vorübergehenden Nutzung für Wo
wagen durchreisender Sinti und Roma.

(5) Olympia-Stadion, Sportforum Hohenschönhausen, Sportanlage P
Heyse-Straße, Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Max-Schmeling-Halle, Ve
drom.

(6) Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende.
(7) Rechenzentrum zur Betreuung der IT-Fachverfahren der Berli

Jugendämter.
(8) Sportmedizinische Angelegenheiten.

Nr. 16*

Schulen, Volkshochschulen

(1) Schulaufsicht; Genehmigung von Betreuungsangeboten, die von Trä
der freien Jugendhilfe im Rahmen der ergänzenden Betreuung an Sch
erbracht werden; Festsetzung und Verteilung der für diese Betreuungsang
zur Verfügung stehenden Mittel auf die Bezirke einschließlich der Mittel für d
Kosten, die in der Zeit der verlässlichen Halbtagsgrundschule für außerun
richtliche Betreuung und Förderung durch Träger der freien Jugendhilfe en
hen; innere Schulangelegenheiten; Befreiung von der Schulpflicht; Entsc
dung über Aufnahme von Schülern in die gymnasiale Oberstufe bei Wec
von anderen Schularten, anderen Bundesländern, aus dem Ausland oder
Unterbrechung des Schulbesuchs; Entscheidung über die Aufnahme von S
lerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach§ 37
Abs. 3 Satz 4 des Schulgesetzes.

(2) Berufliche Schulen, Staatliche Ballettschule und Schule für Artist
Schulfarm Insel Scharfenberg sowie zentral verwaltete Schulen mit sportbe
tem Schwerpunkt.

(3) Schulorganisation, Schulpraktische Seminare, Schulpsychologis
Dienst, Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen Berlin, Staatliches Prüfungs
für Übersetzer Berlin, Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal, au

Nr. 15 Abs. 1: Neugef. durch Art. VI Nr. 1 d. Ges. v. 23. 6. 2005, GVBl. S. 322
Nr. 15 Abs. 3: Neugef. durch Art. I d. Ges. v. 24. 6. 2004, GVBl. S. 249
Nr. 15 Abs. 5: Neugef. durch Art. II d. Ges. v. 5. 3. 1999, GVBl. S. 88
Nr. 15 Abs. 6: Angef. durch Art. I Nr. 2 d. Ges. v. 24. 1. 2001, GVBl. S. 30
Nr. 15 Abs. 7: Angef. durch Art. II d. Ges. v. 4. 5. 2005, GVBl. S. 282
Nr. 15 Abs. 8: Angef. durch Art. II Nr. 2 d. Ges. v. 25. 5. 2006, GVBl. S. 450
Nr. 16: Neugef. durch Art. VI Nr. 2 d. Ges. v. 23. 6. 2005, GVBl. S. 322
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nommen Schulsekretärinnen und Hausmeister an nicht zentral verwalt
Schulen.

(4) Durchführung der schulgesetzlichen Regelungen über die Schule
freier Trägerschaft mit Ausnahme der Zuwendungen nach§101 Abs. 8 des
Schulgesetzes; Finanzierung der Betreuungsangebote im Rahmen der erg
zenden Betreuung an Schulen in freier Trägerschaft und der Kosten, die in
Zeit der verlässlichen Halbtagsgrundschule für außerunterrichtliche Betreu
und Förderung entstehen.

(5) Schulaufsicht über die Lehrgänge an Volkshochschulen nach§ 40 Abs. l
des Schulgesetzes; Auftrag zur Abnahme von Prüfungen durch Volkshochsch
len sowie Festlegungen der Prüfungsanforderungen.

(6) Berliner Landesinstitut für Schule und Medien.
(7) Rahmenvereinbarungen über Leistungen von Trägern der freien Jug

hilfe im Zusammenhang mit der ergänzenden Betreuung an Schulen und
Finanzierung der Kosten, die in der Zeit der verlässlichen Halbtagsgrundsc
für außerunterrichtliche Betreuung und Förderung durch Träger der fre
Jugendhilfe entstehen.

Nr. 17*
Wissenschaft, Forschung;

Kunst und Kultur; kirchliche Angelegenheiten
(1) Wissenschaft und Forschung; Landesbibliotheken und -archive.
(2) Landesangelegenheiten der Kunst, der Theater, der Orchester, des

und der Museen.
(3) Schutz des Kulturgutes gegen Abwanderung.
(4) Angelegenheiten der Religions- und Weltanschauungsgemeinscha

einschließlich der Genehmigung von Abgabebeschlüssen.

Nr. 17 Abs. 4: Geänd. durch § 2 Nr. 2 d. Ges. v. 27. 1. 2005, GVBl. S. 82
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